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Gesetzesantrag
der Länder Hessen, Baden-Württemberg,
Bayern, Sachsen

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes

A. Problem

Der mit der bundesgesetzlichen Einführung eines einheitlichen Systems der

Erwerbsintegration von Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeempfängern in

kommunaler Trägerschaft verbundene Finanztransfer über die Länder auf die

Kommunen bedarf einer verfassungsrechtlichen Grundlage, die einen dauerhaften

und dynamisierten Belastungsausgleich zwischen Bund und Ländern sicherstellt.

B. Lösung

Durch die Einfügung eines Art. 106b GG wird eine aufgabenspezifische

Finanzierungsregelung getroffen, die eine finanzielle Ausgleichspflicht des Bundes

begründet. Die Veränderung der Finanzströme entspricht damit der Veränderung

in den Aufgabenzuweisungen.

C. Alternativen

Eine gestufte Finanzierung über eine veränderte Umsatzsteuerverteilung zwischen

Bund und Ländern und einen modifizierten kommunalen Finanzausgleich kann

einen sachgerechten Belastungsausgleich nicht sicherstellen.

Einer Finanzierungsregelung durch Änderung des Art. 104a Abs. 3 GG steht

entgegen, dass die Länder nach Art. 104a Abs. 5 GG die bei ihren Behörden

entstehenden Verwaltungsausgaben zu tragen haben. Ein angemessener

Belastungsausgleich setzt voraus, dass auch die im Rahmen der neuen

kommunalen Aufgabe der Erwerbsintegration anfallenden Verwaltungskosten bei

der  Kompensation der Belastungsverschiebungen berücksichtigt werden.
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

Die Verlagerung der bislang vom Bund zu tragenden Kosten der Arbeitslosenhilfe

(so genannte passive Geldleistungen für den Lebensunterhalt,

Sozialversicherungsbeiträge, aktivierende Hilfen der Arbeitsvermittlung usw.) auf

die künftigen Träger der Existenzsicherung führt nach gegenwärtigen

Schätzungen zu einer Entlastung des Bundes von rd. 19 Mrd. Euro im Jahr 2005.

Das auf Grundlage der Verfassungsänderung einzuführende Erstattungsverfahren

nach § 133 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 1 EGG) sieht vor, die

bei den zukünftigen Trägern der Existenzsicherung (Landkreise und kreisfreie

Städte) im gleichen Umfang entstehenden Belastungen und von zusätzlichen

Personal- und Sachkosten über die Länder vollständig auszugleichen.

Das vorgesehene Erstattungsverfahren stellt – anders als das Ausbringen von

jährlichen Festbeträgen – sicher, dass alle Beteiligten zielstrebig ein Mehr an

Beschäftigung verfolgen und auch der Bund an Einsparbeiträgen partizipiert.

Andererseits ist das Erstattungsverfahren auch ein aus kommunaler Sicht

unverzichtbares Korrektiv für den Fall einer von den Kommunen und den Ländern

nicht ausreichend abzuwehrenden Zunahme der Arbeitslosigkeit, soweit ihre

Folgen nicht durch die Leistungen der Arbeitslosenversicherung abgedeckt

werden.

Mittel- und langfristig sind gesamtstaatliche Entlastungen durch Abbau der

Langzeitarbeitslosigkeit und Gewinnung von Arbeitsmöglichkeiten auch im

Niedriglohnsektor zu erwarten.

E. Sonstige Kosten

Keine
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Gesetzesantrag
der Länder Hessen, Baden-Württemberg,
Bayern, Sachsen

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes

Der Hessische Ministerpräsident  Wiesbaden, den 11. September 2003

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Prof. Dr. Wolfgang Böhmer

Sehr geehrter Herr Präsident,

die Regierung des Landes Baden-Württemberg, die Bayerische Staatsregierung,

die Hessische Landesregierung und die Sächsische Staatsregierung haben

beschlossen, dem Bundesrat den beigefügten

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes

sowie den

Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Existenzgrundlagen

- Existenzgrundlagengesetz (EGG) - *)

mit dem Antrag zuzuleiten, die Einbringung der Gesetzentwürfe beim Deutschen

Bundestag gemäß Artikel 76 Abs. 1 des Grundgesetzes zu beschließen. Unter

                                             
*) siehe Drucksache 654/03
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Berufung auf § 15 Abs. 1 und § 23 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates

bitte ich Sie, die Vorlagen gemäß § 36 Abs. 2 der Geschäftsordnung in die

Tagesordnung der Bundesratssitzung am 26. September 2003 aufzunehmen und

sie anschließend den Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen
Roland Koch



Drucksache 653/03

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz be-

schlossen; Artikel 79 Abs. 2 des Grundgesetzes ist eingehalten:

Artikel 1

Nach Artikel 106a des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in der

im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten berei-

nigten Fassung, das zuletzt durch das Gesetz vom 26. Juli 2002 (BGBl. I S. 2863)

geändert worden ist, wird folgender Artikel 106b eingefügt:

„Artikel 106b

(1) Den Ländern steht ab dem 1. Januar 2005 für diejenigen durch Arbeitslosigkeit

verursachten Aufwendungen, für die keine Leistungen der Arbeitslosenversiche-

rung bereit stehen, ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das

Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Art. 107

Abs. 2 unberücksichtigt.

(2) Die Länder stellen durch Gesetz sicher, dass die vom Bund erstatteten Auf-

wendungen in voller Höhe an die zuständigen Träger weitergeleitet werden.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Zu Artikel 1

Die Vorschrift dient der verfassungsrechtlichen Absicherung der geplanten Einfüh-

rung eines einheitlichen Systems der Erwerbsintegration von Arbeitslosenhilfe-

und Sozialhilfebeziehenden in kommunaler Trägerschaft. Im Hinblick auf die erfor-

derlichen Finanztransfers werden durch eine aufgabenspezifische Sonderregelung

- im Unterschied zu Artikel 104a Abs. 3 GG - neben den Zweckausgaben auch die

Verwaltungsausgaben erfasst. Der Bundesgesetzgebung wird ein weitreichender

Gestaltungsspielraum eingeräumt, um außerhalb des bundesstaatlichen Finanz-

ausgleichs einen dauerhaften, dynamisierten Belastungsausgleich zwischen Bund

und Ländern unter Berücksichtigung der regional unterschiedlichen fiskalischen

Auswirkungen auf die Länder herbeizuführen. Für die Ausgleichszahlungen könnte

ein Verteilungsschlüssel in Betracht kommen, der einerseits Belastungsverschie-

bungen zwischen den Ländern hinreichend Rechnung trägt, andererseits jedoch

auch Anreize für eine konsequente und zielorientierte Umsetzung der Sozialhilfe-

reform bietet.

Geregelt wird der Transfer von Finanzmitteln von der Bundes- auf die Landesebe-

ne. Die Länder regeln intern, wie die Mittel auf die Träger der Existenzsicherung

verteilt werden.

Absatz 2 soll gewährleisten, dass die Länder bei der gesetzlichen Ausgestaltung

des Ausgleichs die vom Bund erstatteten Aufwendungen in voller Höhe an die zu-

ständigen Träger weiterleiten.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes.


